
Stromlieferauftrag
Wahltarif PK für Privatkunden

1. Kunde
  Herr		    Frau		   Eheleute

Name

Vorname		  Geburtsdatum

Straße 		  Hausnummer

PLZ	 Ort

Telefon geschäftlich / privat

E-Mail

Kundennummer

2. Lieferstelle

Adresszusatz / Etage / Wohnungs-Nr.

3. Rechnungsanschrift
(nur ausfüllen, wenn abweichend von Punkt 1)

Name	

	

Vorname

Straße		  Hausnummer

PLZ	 Ort

  Stromanbieterwechsel
  Neueinzug  	      zum

  Tarifwechsel
4. Bisheriger Strombezug
Um Ihren Auftrag schnell ausführen zu können, bitten wir Sie 
um folgende Angaben oder alternativ um Zusendung einer 
Kopie Ihrer letzten Stromrechnung (Achtung: Die Unterlagen 
können nicht zurückgeschickt werden).

Bisheriger Stromlieferant

Anschrift

Kundennummer beim bisherigen Stromlieferanten

. .

Zählpunktbezeichnung / Stromzählernummer

Vorjahresstromverbrauch in kWh

Zählerstand (bitte nur volle kWh angeben)

Ablesedatum

5. Lieferung, Abnahme und Preise
Der Kunde beauftragt den Lieferanten mit der Lieferung 
des gesamten Bedarfs des Kunden an elektrischer Energie 
gemäß den Bestimmungen dieses Vertrages an die oben 
genannte Lieferstelle.
Der Kunde verpflichtet sich durch Abschluss dieses 
Stromlieferungsvertrages zur Abnahme seines gesamten 
Bedarfs an elektrischer Energie und zur Zahlung des 
Entgelts gemäß der nachfolgenden Preisübersicht.

Strompreise ab 01.03.2012
Wahltarif PK

(bei einem Verbrauch bis 100.000 kWh/Jahr*1)
Nettopreis 

(ohne Stromsteuer*2)
Nettopreis 

(inkl. Stromsteuer*2)
Bruttopreis 

(inkl. Umsatzsteuer*3)

Arbeitspreis 16,69 ct / kWh 18,74 ct / kWh 22,30 ct / kWh
Grundpreis 59,00 € / Jahr*4 70,21 € /Jahr

*1  	Als Jahresstromverbrauch (kWh/Jahr) gilt der Verbrauch des jeweiligen Abrechnungs-	
	 zeitraumes, hochgerechnet auf 365 Tage.
*2   Die Stromsteuer beträgt aktuell 2,05 ct/kWh. 
*3   Die Umsatzsteuer beträgt aktuell 19%. 
*4   Bei jährlicher Rechnungsstellung und manuellem Eintarifzähler.

Die Bruttopreise entsprechen den Nettopreisen zuzüglich der 
Umsatzsteuer in der jeweiligen gesetzlich vorgeschriebenen 
Höhe. Die Bruttopreise sind auf zwei Nachkommastellen ge-
rundet.

6. Annahme, Laufzeit, Kündigung
Gewünschter Lieferbeginn: 	
  Nächstmöglicher Zeitpunkt	   zum    
Das Vertragsverhältnis kommt zustande, sobald der Auftrag 
des Kunden durch den Lieferanten im Sinne der Ziffer 1 der 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen durch Übersendung der 
Vertragsbestätigung angenommen ist. Mit der Annahme teilt 
der Lieferant dem Kunden den Lieferbeginn gemäß Ziffer 1.1 
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen mit, der vom ge-
wünschten Lieferbeginn abweichen kann. 
Der Vertrag endet am 31.12., 24:00 Uhr des Lieferjahres, in 
dem er abgeschlossen wurde. Er verlängert sich um jeweils 
ein Jahr, sofern er nicht von einer Partei mit einer Frist von 
drei Monaten vor Ablauf gekündigt wird. Besondere Kün-
digungsrechte (nach Gesetz oder den beigefügten AGB) 
bleiben unberührt. Die Kündigung bedarf der Textform (z.B. 
Brief/Fax/E-Mail).

7. Geltung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
Ergänzend finden die beigefügten Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen Anwendung. Dieser Vertragstext und die 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen können zusätzlich 
bei der Stadtwerke Bad Vilbel GmbH eingesehen oder un-
ter der Tel.-Nr. 06101-528-01 angefordert bzw. im Internet 
unter www.sw-bv.de abgerufen und in wiedergabefähiger Form 
gespeichert werden.
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8. Vollmacht
Der Kunde bevollmächtigt den Lieferanten zur Vornahme 
aller Handlungen sowie Abgabe und Entgegennahme aller 
Erklärungen, die im Zusammenhang mit einem Wechsel des 
Stromversorgers erforderlich werden, soweit dem Kunden 
dadurch keine Kosten entstehen.
Diese Vollmacht gilt insbesondere für eine gegebenenfalls 
erforderliche Kündigung des bisherigen Strombezugsvertra-
ges sowie für die Abfrage der Verbrauchsdaten des Kunden 
aus den vorangegangenen Jahren und den Abschluss der 
für eine Belieferung notwendigen Verträge mit dem Netz-
betreiber. Zudem bevollmächtigt der Kunde den Lieferanten 
auch zur Kündigung etwaiger bestehender Verträge über die 
Durchführung des Messstellenbetriebs und/ oder der Mes-
sung. Vom Lieferanten abgeschlossene Verträge bleiben gül-
tig, bis der Kunde sie kündigt. Soweit und solange für den 
Kunden ein Dritter nach § 21b Abs. 2 EnWG für Messstellen-
betrieb oder Messdienstleistung zuständig ist, bevollmächtigt 
der Kunde den Lieferanten auch zur Abfrage seiner Mess-
werte bei diesem Dritten.

9. Einzugsermächtigung
Der nachstehend genannte Kontoinhaber ermächtigt den 
Lieferanten widerruflich, Rechnungs- und Abschlagsbeträ-
ge aus diesem Auftragsverhältnis von seinem Girokonto im 
Lastschrifteinzugsverfahren abzubuchen. Abbuchungen gel-
ten nach Ablauf von sechs Wochen als genehmigt, sofern 
der nachstehend genannte Kontoinhaber nicht vorher wider-
spricht. Andere Zahlungsarten bedürfen der vorherigen Zu-
stimmung des Lieferanten. Die erteilte Einzugsermächtigung 
ist für alle veranlagten Energie- und Gebührenarten gültig. 
Für die Bearbeitung jeder Rücklastschrift werden die Fremd-
gebühren dem Kundenkonto belastet.

Kontonummer

	

Bankleitzahl	

Kreditinstitut

Kontoinhaber 					   

	

Unterschrift des Kontoinhabers

	
Der Kontoinhaber ist widerruflich damit einverstanden, dass 
der Lieferant zur Bonitätsprüfung gemäß der beigefügten 
AGB Daten austauscht.



10. Auftragserteilung
Mit meiner Unterschrift erteile ich obenstehenden Auftrag. 
Der Vertrag kommt mit der Auftragsbestätigung des Lieferan-
ten zustande, die spätestens 14 Tage nach Absendung des 
Auftrages zu erfolgen hat.

Ort, Datum

Kunde

11. Widerrufsrecht
Das nachfolgende Widerrufsrecht steht nur Verbrauchern zu 
(Verbraucher ist gemäß § 13 BGB jede natürliche Person, 
die ein Rechtsgeschäft zu einem Zweck abschließt, der we-
der ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen 
Tätigkeit zugerechnet werden kann):

Widerrufsbelehrung / Widerrufsrecht

Der Auftraggeber kann seine Erklärung innerhalb von 14 
Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, 
Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser 
Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Eingang der Ware 
beim Empfänger (bei der wiederkehrenden Lieferung gleich-
artiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung) und 
auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß 
Artikel 246 § 2 i.V.m. § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB sowie nicht 
vor Erfüllung unserer Pflichten gemäß § 312g Abs. 1 S. 1 
BGB i.V.m. Artikel 246 § 3 EGBGB sowie nicht vor Erfül-
lung unserer Pflichten gemäß § 312g Abs. 1 S. 1 BGB i.V.m. 
Artikel 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist ge-
nügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf 
ist zu richten an: Stadtwerke Bad Vilbel GmbH, Theodor-
Heuss-Straße 51, 61118 Bad Vilbel oder per Fax an: 06101-
528-111 oder per Email an: Abrechnung@sw-bv.de.

Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits 
empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. 
gezogenen Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. 
Können Sie uns die empfangenen Leistungen sowie Nut-
zung (z.B. Gebrauchsvorteile) nicht oder  teilweise nicht oder 
nur in verschlechterten Zustand zurückgewähren bzw. her-
ausgegeben, müssen Sie uns insoweit Wertersatz leisten. 
Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen inner-
halb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit 
der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren 
Empfang.

Über mein Widerrufsrecht bin ich belehrt worden.

- Ende der Widerrufsbelehrung – 


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Allgemeine Geschäftsbedingungen der Stadtwerke Bad Vilbel GmbH zum Stromlieferungsvertrag
(Stand 01.03.2012)
1.	 Angebot und Annahme / Bisherige Vertragsverhältnisse
1.1	 Das Angebot des Lieferanten in Prospekten, Anzeigen etc. ist frei-

bleibend und unverbindlich. Maßgeblich sind die zum Zeitpunkt des 
Vertragsabschluss geltenden Preise. Der Vertrag kommt durch Be-
stätigung des Lieferanten in Textform unter Angabe des voraussicht-
lichen Lieferbeginns zustande. Der tatsächliche Lieferbeginn hängt 
davon ab, dass alle für die Belieferung notwendigen Maßnahmen 
(Kündigung des bisherigen Liefervertrages, etc.) erfolgt sind.

1.2	 Der Kunde versichert, dass Lieferverhältnisse zu anderen Lieferan-
ten für die im Vertrag benannte Abnahmestelle nicht bestehen bzw. 
zu dem mit dem Lieferanten vereinbarten Termin kündbar sind.

2.	 Umfang und Durchführung der Lieferung / Befreiung von der 
Leistungspflicht / Eigenerzeugungsanlagen

2.1	 Der Lieferant liefert dem Kunden dessen gesamten Bedarf an elek-
trischer Energie an seine Abnahmestelle. Die Abnahmestelle ist die 
Eigentumsgrenze des auf den (ggf. jeweiligen) Zählpunkt bezoge-
nen Netzanschlusses. Zählpunkt ist der Ort, an dem der Energiefluss 
messtechnisch erfasst wird. 

2.2	 Der Lieferant ist verpflichtet, den Elektrizitätsbedarf des Kunden ent-
sprechend der Regelungen dieses Vertrages zu decken. Dies gilt 
nicht, soweit und solange der Netzbetreiber den Netzanschluss und 
die Anschlussnutzung nach § 17 oder § 24 Abs. 1, 2 und 4 der Nie-
derspannungsanschlussverordnung (NAV) bzw. der Messstellenbe-
treiber den Messstellenbetrieb auf eigene Initiative unterbrochen hat 
oder soweit und solange der Lieferant an der Erzeugung, dem Bezug 
oder der vertragsgemäßen Lieferung durch höhere Gewalt oder auf-
grund von wirtschaftlicher Unzumutbarkeit gehindert ist.

2.3	 Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Elek-
trizitätsversorgung ist, soweit es sich um Folgen einer Störung des 
Netzbetriebes einschließlich des Netzanschlusses oder der elektri-
schen Anlage gemäß § 13 NAV handelt, der Lieferant ebenfalls von 
seiner Leistungspflicht befreit. Zu den möglichen Ansprüchen des 
Kunden gegenüber dem Netzbetreiber vgl. Ziff. 9. Der Lieferant ist 
weiter von seiner Leistungspflicht befreit, soweit und solange der 
Netzbetreiber den Netzanschluss und/oder die Anschlussnutzung 
bzw. der Messstellenbetreiber den Messstellenbetrieb auf eigene In-
itiative unterbrochen hat. Das gleiche gilt, wenn der Lieferant an der 
Lieferung, der Erzeugung und/oder dem Bezug von Strom aufgrund 
höherer Gewalt oder sonstiger Umstände, deren Beseitigung dem 
Lieferanten nicht möglich ist oder wirtschaftlich nicht zugemutet wer-
den kann, gehindert ist.

2.4	 Der Kunde hat den Lieferanten vier Wochen vor der geplanten In-
betriebnahme von Eigenerzeugungsanlagen in Textform zu informie-
ren.

3.	 Messung / Abschlagszahlungen / Schlussrechnung / Abrech-
nung/ Anteilige Preisberechnung

3.1	 Die Abrechnung wird aufgrund der Angaben der Messeinrichtungen 
des zuständigen Messstellenbetreibers durchgeführt. Die Messein-
richtungen werden vom Messstellenbetreiber, vom Messstellen-
dienstleister, vom Lieferanten, einem von diesem Beauftragten oder 
auf Verlangen des Lieferanten vom Kunden selbst abgelesen. Der 
Lieferant wird den Kunden rechtzeitig zu einer Selbstablesung auf-
fordern. Können die Messeinrichtungen nicht abgelesen werden oder 
zeigen sie fehlerhaft an, so kann der Lieferant den Verbrauch ins-
besondere auf der Grundlage der letzten Ablesung schätzen, wobei 
die tatsächlichen Verhältnisse angemessen berücksichtigt werden; 
dies gilt auch dann, wenn der Kunde eine rechtzeitige angekündigte 
Selbstablesung nicht oder verspätet vornimmt.

3.2	 Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit einem 
Ausweis versehenen Beauftragten des Lieferanten, des Messstellen-
betreibers oder des Netzbetreibers den Zutritt zu seinem Grundstück 
und zu seinen Räumen zu gestatten, soweit dies zur Ermittlung der 
preislichen Bemessungsgrundlagen oder zur Ablesung der Messein-
richtungen erforderlich ist. Die Benachrichtigung kann durch Mittei-
lung an den Kunden oder durch Aushang am oder im jeweiligen Haus 
erfolgen. Sie muss mindestens eine Woche vor dem Betretungster-
min erfolgen; mindestens ein Ersatztermin ist anzubieten. Der Kunde 
hat dafür Sorge zu tragen, dass die Messeinrichtungen zugänglich 
sind.

3.3	 Der Lieferant kann vom Kunden ein- oder zweimonatlich Abschlags-
zahlungen verlangen. Der Lieferant berechnet diese unter Berück-
sichtigung des voraussichtlichen Verbrauchs und/oder der Abrech-
nung der vorangegangenen 12 Monate nach billigem Ermessen. 
Liegt die letzte Jahresabrechnung nicht vor, ist der Lieferant auch zu 
einer entsprechenden Schätzung unter Berücksichtigung des durch-
schnittlichen Verbrauchs vergleichbarer Kunden berechtigt. Macht 
der Kunde glaubhaft, dass der Verbrauch erheblich von der Schät-
zung abweicht, ist dies angemessen zu berücksichtigen. Rechte des 
Kunden nach § 40 Abs.3 EnWG bleiben unberührt.

3.4	 Zum Ende jedes (vom Lieferanten festgelegten) Abrechnungszeit-
raumes, der 12 Monate nicht wesentlich überschreitet und zum 
Ende des Lieferverhältnisses wird vom Lieferanten eine Abrechnung 
erstellt, in welcher der tatsächliche Umfang der Belieferung unter 
Anrechnung der Abschlagszahlungen abgerechnet wird. Ergibt sich 

eine Abweichung der Abschlagszahlungen von der Abrechnung der 
tatsächlichen Belieferung, so wird der zu viel oder zu wenig berech-
nete Betrag unverzüglich erstattet bzw. nachentrichtet oder mit der 
nächsten Abschlagszahlung verrechnet. Rechte des Kunden nach § 
40 Abs.3 EnWG bleiben unberührt. Wünscht der Kunde nach § 40 
Abs.3 Satz 2 EnWG eine monatliche, vierteljährliche oder halbjähr-
liche Abrechnung, so ist eine gesonderte vertragliche Vereinbarung 
mit der Stadtwerke Bad Vilbel GmbH zu treffen. Vertragsmuster er-
hält der Kunde auf Anfrage oder im Internet unter www.sw-bv.de. 

3.5	 Der Kunde kann jederzeit vom Lieferanten verlangen, eine Nachprü-
fung der Messeinrichtungen seiner Abnahmestelle durch eine Eich-
behörde oder eine staatlich anerkannte Prüfstelle im Sinne des § 2 
Abs. 4 des Eichgesetzes zu veranlassen. Die Kosten der Nachprü-
fung fallen dem Kunden nur dann zur Last, sofern die eichrechtlichen 
Verkehrsfehlergrenzen nicht überschritten werden. Ergibt eine Nach-
prüfung der Messeinrichtungen eine Überschreitung der eichrecht-
lichen Verkehrsfehlergrenzen oder werden Fehler in der Ermittlung 
des Rechnungsbetrages festgestellt (wie z.B. auch bei einer Rech-
nung auf der Grundlage falscher Messwerte), so wird der zu viel oder 
zu wenig berechnete Betrag unverzüglich erstattet oder nachentrich-
tet oder mit der nächsten Abschlagszahlung verrechnet. Ansprüche 
nach dieser Ziffer sind auf den der Feststellung des Fehlers vorher-
gehenden Ablesezeitraum beschränkt, es sei denn, die Auswirkung 
des Fehlers kann über einen größeren Zeitraum festgestellt werden; 
in diesem Fall ist der Anspruch auf den Zeitraum seit Vertragsbeginn, 
längstens auf drei Jahre, beschränkt.

3.6	 Ändern sich die vertraglichen Preise während des Abrechnungs-
jahres, so erfolgt die Aufteilung des Strombezugs und der Ver-
rechnungspreise sowie des Grundpreises jeweils tagesanteilig, der 
Arbeitspreise mengenanteilig, wobei die Mengen rechnerisch ab-
gegrenzt werden können. Die nach der Preisänderung anfallenden 
Abschlagszahlungen können prozentual angepasst werden.

4.	 Zahlungsbestimmungen / Verzug / Zahlungsverweigerung / Auf-
rechnung

4.1	 Rechnungen und Abschläge werden zu dem vom Lieferanten ange-
gebenen Zeitpunkt, frühestens jedoch zwei Wochen nach Zugang 
der Zahlungsaufforderung fällig.

4.2	 Neben der Einzugsermächtigung kann der Kunde seinen Zahlungs-
verpflichtungen durch fristgerechte Überweisung nachkommen. 

4.3	 Bei Zahlungsverzug des Kunden können die gesetzlichen Verzugs-
zinsen (§ 288 BGB) berechnet werden. Der Lieferant kann, wenn er 
erneut zur Zahlung auffordert oder den Betrag durch einen Beauf-
tragten einziehen lässt, die dadurch entstandenen Kosten konkret 
oder pauschal berechnen. Pauschal werden für die erste Mahnung 
3,00 €, für jeder weitere Mahnung 4,50 €, bei Inkasso durch Mitar-
beiter der Stadtwerke Bad Vilbel GmbH 45,22 € berechnet. Bei einer 
pauschalen Berechnung ist dem Kunden der Nachweis gestattet, 
solche Kosten seien nicht entstanden oder wesentlich geringer als 
die Pauschale.

	 Im Fall einer Einzugsermächtigung stellt der Kunde sicher, dass die 
für einen problemlosen Lastschrifteinzug notwendige Deckung auf 
dem angegebenen Konto vorhanden ist. Bei einer Rücklastschrift 
ist der Lieferant berechtigt, für die Bearbeitung jeder Rücklastschrift 
bzw. jeder Bareinzahlung/Überweisung zur teilweisen Deckung des 
ihm hierdurch entstehenden Mehraufwandes vorbehaltlich weiterge-
hender Schadensersatzansprüche Aufwendungsersatz in Höhe von 
10,00 € pro Bearbeitung zu verlangen. Bei einer pauschalen Berech-
nung ist dem Kunden der Nachweis gestattet, solche Kosten seien 
nicht entstanden oder wesentlich geringer als die Pauschale.

4.4	 Einwände gegen Rechnungen berechtigen zum Zahlungsaufschub 
oder zur Zahlungsverweigerung nur, sofern die ernsthafte Möglich-
keit eines offensichtlichen Fehlers besteht oder sofern der in einer 
Rechnung angegebene Verbrauch ohne ersichtlichen Grund mehr 
als doppelt so hoch wie der vergleichbare Verbrauch im vorheri-
gen Abrechnungszeitraum ist und der Kunde eine Nachprüfung der 
Messeinrichtung verlangt und solange durch die Nachprüfung nicht 
die ordnungsgemäße Funktion der Messeinrichtung festgestellt ist. 
Rechte des Kunden nach § 315 BGB bleiben unberührt.

4.5	 Gegen Ansprüche des Lieferanten kann nur mit unbestrittenen oder 
rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen aufgerechnet werden.

5.	 Vorauszahlung / Sicherheitsleistung
5.1	 Der Lieferant ist berechtigt, für den Elektrizitätsverbrauch des Kun-

den in angemessener Höhe Vorauszahlung zu verlangen, wenn nach 
den Umständen des Einzelfalls Grund zu der Annahme besteht, dass 
der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen ganz oder teilweise nicht 
oder nicht rechtzeitig nachkommt. Die Höhe der Vorauszahlung des 
Kunden beträgt die für einen Zeitraum von zwei Liefermonaten zu 
leistenden Zahlungen und ergibt sich aus dem durchschnittlichen Ver-
brauch für zwei Liefermonate des vorhergehenden Abrechnungszeit-
raums und dem aktuellen Vertragspreis bzw. - sollte kein vorherge-
hender Abrechnungszeitraum bestehen - aus dem durchschnittlichen 
Verbrauch vergleichbarer Kunden und dem aktuellen Vertragspreis. 
Macht der Kunde glaubhaft, dass sein Verbrauch erheblich geringer 
ist, ist dies angemessen zu berücksichtigen. Die Vorauszahlung wird 
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mit den jeweils nächsten vom Kunden nach diesem Vertrag zu leis-
tenden Zahlungen verrechnet. Erfolgt eine solche Verrechnung und 
liegen die Voraussetzungen für eine Vorauszahlung weiterhin vor, ist 
der Kunde verpflichtet, den verrechneten Betrag unverzüglich nach 
der Verrechnung als erneute Vorauszahlung nachzuentrichten.

5.2	 Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann der Lieferant beim Kun-
den einen Bargeld- oder Chipkartenzähler oder sonstige vergleich-
bare Vorkassensysteme einrichten. Sofern der Kunde entgegen Ziff. 
5.1 keine Vorauszahlung leistet, gelten Ziff. 8.2, 8.3.

5.3	 Der Lieferant ist im Falle der Nichtleistung der Vorauszahlung über 
seine Rechte aus Ziffer 8.2 und 8.3 hinaus berechtigt, Sicherheits-
leistung in angemessener Höhe zu verlangen.

6.	 Preise und Preisanpassung / Steuern, Abgaben und sonstige 
hoheitlich auferlegte Belastungen 

6.1	 Der Gesamtpreis gemäß der Preistabelle im Stromlieferungsver-
trag setzt sich zusammen aus dem Grundpreis, ggf. dem Verrech-
nungspreis und dem Arbeitspreis. Er beinhaltet den Energiepreis, die 
Kosten für Messstellenbetrieb und Messung - soweit diese Kosten 
dem Lieferanten in Rechnung gestellt werden - (ohne Wandler und 
zusätzliche Geräte) sowie für die Abrechnung, die aus dem Erneu-
erbare-Energien-Gesetz (EEG) folgenden Belastungen, das an den 
Netzbetreiber abzuführende Netzzugangsentgelt (einschließlich 
Blindstrom) inklusive der vom Netzbetreiber erhobenen Zuschläge 
nach dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG) sowie die Kon-
zessionsabgabe und die Stromsteuer. 

	 Für die Energielieferung etwa erforderliche Zusatzgeräte, wie z. B. 
Stromwandler, werden dem Kunden nach den vom jeweiligen Netz-
betreiber im Preisblatt veröffentlichen Preisen zusätzlich berechnet. 
Notwendige Erweiterungen bestehender Anlagen und Neuanschlüs-
se werden von dem jeweils zuständigen Netzbetreiber gesondert in 
Rechnung gestellt. Diese Kosten sind in diesem Vertrag nicht enthal-
ten.

6.2	 Die im Auftrag zur Stromlieferung genannten Preise sind ausgewie-
sen als: Nettopreise, Nettopreise inkl. Stromsteuer und Bruttopreise 
inkl. Strom- und Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlich vorgeschrie-
benen Höhe. Ändert sich die Höhe dieser Steuern, ändern sich die 
Bruttopreise entsprechend.

6.3	 Wird die Belieferung oder die Verteilung von elektrischer Energie 
nach Vertragsschluss mit zusätzlichen Steuern oder Abgaben belegt, 
kann der Lieferant hieraus entstehende Mehrkosten an den Kunden 
weiterberechnen. Dies gilt nicht, soweit die Mehrkosten nach Höhe 
und Zeitpunkt ihres Entstehens bereits bei Vertragsschluss konkret 
vorhersehbar waren oder die jeweilige gesetzliche Regelung der 
Weiterberechnung entgegensteht. Die Weitergabe ist auf die Mehr-
kosten beschränkt, die nach dem Sinn und Zweck der gesetzlichen 
Regelung (z. B. nach Kopf oder nach Verbrauch) dem einzelnen 
Vertragsverhältnis zugeordnet werden können. Mit der neuen Steu-
er oder Abgabe korrespondierende Kostenentlastungen - z. B. der 
Wegfall einer anderen Steuer - sind anzurechnen. Eine Weitergabe 
kann mit Wirksamwerden der betreffenden Regelung erfolgen. Der 
Kunde wird über die Anpassung spätestens mit der Rechnungsstel-
lung informiert.

6.4	 Ziff. 6.3 gilt entsprechend, falls sich die Höhe einer nach Ziff. 6.3 wei-
tergegebenen Steuer oder Abgabe ändert; bei einem Wegfall oder 
einer Absenkung ist der Lieferant zu einer Weitergabe verpflichtet.

6.5	 Ziff. 6.3 und Ziff. 6.4 gelten entsprechend, falls auf die Belieferung 
oder die Verteilung von elektrischer Energie nach Vertragsschluss 
eine hoheitlich auferlegte, allgemein verbindliche Belastung (d. h. 
keine Bußgelder o. ä.) entfällt, soweit diese unmittelbaren Einfluss 
auf die Kosten für die nach diesem Vertrag geschuldeten Leistungen 
hat (wie derzeit z. B. nach dem EEG, dem KWKG und der Sonder-
umlage nach § 19 Abs. 2 StromNEV).

6.6	 Der Lieferant wird die auf der Grundlage dieses Vertrages zu zah-
lenden Entgelte - mit Ausnahme der gesondert nach Ziff. 6.2 an den 
Kunden weitergebenen Strom- und Umsatzsteuer - nach billigem 
Ermessen (§ 315 BGB) der Entwicklung der Kosten anpassen, die 
für die Entgeltberechnung maßgeblich sind. Eine Erhöhung oder Er-
mäßigung kommt insbesondere in Betracht, wenn sich die Kosten 
für die Beschaffung von Energie oder den Betrieb/die Nutzung des 
Verteilnetzes oder die Nutzung der vorgelagerten Netze ändern oder 
sonstige Änderungen der energiewirtschaftlichen oder rechtlichen 
Rahmenbedingungen zu einer veränderten Kostensituation führen 
(z. B. durch die Einführung von Netzzugangsentgelten für Einspei-
sungen [„G-Komponente"] oder Veränderung der Kosten durch das 
Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz). Der Lieferant wird bei Aus-
übung seines billigen Ermessens die jeweiligen Zeitpunkte einer 
Preisänderung so wählen, dass Kostensenkungen nicht nach für 
den Kunden ungünstigeren Maßstäben Rechnung getragen werden 
als Kostenerhöhungen, also Kostensenkungen mindestens in dem 
Umfang preiswirksam werden wie Kostenerhöhungen. Änderungen 
der Preise nach dieser Ziffer sind nur zum Monatsersten möglich. 
Der Lieferant wird dem Kunden die Änderungen mindestens sechs 
Wochen vor dem geplanten Wirksamwerden in Textform mitteilen. 
Ist der Kunde mit der mitgeteilten Änderung nicht einverstanden, hat 
er das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist in 
Textform zu kündigen. Hierauf wird der Kunde vom Lieferanten in der 
Mitteilung gesondert hingewiesen.

6.7	 Ungeachtet vorstehender Bestimmungen kann der Kunde Infor-
	 mationen über die aktuellen Tarife unter der Telefonnummer 06101-

528-01 oder im Internet unter www.sw-bv.de erhalten.
7.	 Änderungen des Vertrages und dieser Bedingungen
7.1	 Die Regelungen dieses Vertrages und dieser Bedingungen beruhen 

auf den gesetzlichen und sonstigen Rahmenbedingungen zum Zeit-
punkt des Vertragsschlusses (z. B. EnWG, StromGVV, StromNZV, 
StromNEV, MessZV, höchstrichterliche Rechtsprechung, Entschei-
dungen der Bundesnetzagentur). Das vertragliche Äquivalenzver-
hältnis kann nach Vertragsabschluss durch unvorhersehbare Ände-
rungen (z. B. durch Gesetzesänderungen, sofern deren konkreter 
Inhalt nicht bereits - etwa in der Phase zwischen dem Abschluss des 
förmlichen Gesetzgebungsverfahrens und dem Inkrafttreten - abseh-
bar war), die der Lieferant nicht veranlasst und auf die er auch keinen 
Einfluss hat, in nicht unbedeutendem Maße gestört werden. Ebenso 
kann nach Vertragsschluss eine im Vertrag und/oder diesen Bedin-
gungen entstandene Lücke nicht unerhebliche Schwierigkeiten bei 
der Durchführung des Vertrages entstehen lassen (etwa wenn die 
Rechtsprechung eine Klausel für unwirksam erklärt), die nur durch 
eine  Anpassung oder Ergänzung zu beseitigen ist. In solchen Fäl-
len ist der Lieferant verpflichtet, den Vertrag und diese Bedingun-
gen - mit Ausnahme der Preise - insoweit anzupassen und/oder zu 
ergänzen, als die Wiederherstellung des Äquivalenzverhältnisses 
von Leistung und Gegenleistung und/oder der Ausgleich entstan-
dener Vertragslücken zur zumutbaren Fort- und Durchführung des 
Vertragsverhältnisses erforderlich macht (z. B. mangels gesetzlicher 
Überleitungsbestimmungen).

7.2	 Anpassungen des Vertrages und dieser Bedingungen nach dem vor-
stehenden Absatz sind nur zum Monatsersten möglich. Der Lieferant 
wird dem Kunden die Anpassung nach vorstehendem Absatz min-
destens sechs Wochen vor dem geplanten Wirksamwerden in Text-
form mitteilen. Ist der Kunde mit der mitgeteilten Anpassung nicht 
einverstanden, hat er das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer 
Kündigungsfrist in Textform zu kündigen. Hierauf wird der Kunde 
vom Lieferanten in der Mitteilung gesondert hingewiesen.

8.	 Einstellung der Lieferung / Fristlose Kündigung
8.1	 Der Lieferant ist berechtigt, sofort die Lieferung einzustellen und 

die Anschlussnutzung unterbrechen zu lassen, wenn der Kunde in 
nicht unerheblichem Maße schuldhaft Strom unter Umgehung, Be-
einflussung oder vor Anbringung der Messeinrichtungen verwendet 
(„Stromdiebstahl“).

8.2	 Bei Zahlungsverzug des Kunden ab einem Betrag von mindestens 
	 100,00 € inklusive Mahn- und Inkassokosten und unter Berücksichti-

gung etwaiger Vorauszahlungen nach Ziff. 5.1 ist der Lieferant eben-
falls berechtigt, die Lieferung einzustellen und die Anschlussnutzung 
unterbrechen zu lassen. Bei der Berechnung des Mindestbetrages 
bleiben nicht titulierte Forderungen außer Betracht, die der Kunde 
schlüssig beanstandet hat oder die aus einer streitigen Preiserhö-
hung des Lieferanten resultieren. Dem Kunden wird die Unterbre-
chung spätestens vier Wochen vorher angedroht und der Beginn der 
Unterbrechung spätestens drei Werktage vor der Unterbrechung an-
gekündigt. Die Unterbrechung unterbleibt, wenn der Kunde darlegt, 
dass hinreichende Aussicht besteht, dass er seinen Verpflichtungen 
vollumfänglich nachkommt. Der Kunde wird den Lieferanten auf et-
waige Besonderheiten, die einer Unterbrechung zwingend entgegen-
stehen, unverzüglich in Textform hinweisen.

8.3	 Die Kosten der Unterbrechung sowie der Wiederherstellung der 
Belieferung sind vom Kunden zu ersetzen. Die Kosten werden dem 
Kunden nach tatsächlichem Aufwand oder pauschal nach der gelten-
den Preisregelung des jeweiligen Netzbetreibers (im Netzgebiet der 
Stadtwerke Bad Vilbel GmbH, Preise laut Ergänzender Bedingungen 
der Stadtwerke Bad Vilbel GmbH; www.sw-bv.de) in Rechnung ge-
stellt.

8.4	 Der Vertrag kann aus wichtigem Grund, ohne Einhaltung einer Frist 
gekündigt und die Lieferung eingestellt werden. Ein wichtiger Grund 
liegt insbesondere vor, wenn die Voraussetzungen nach Ziff. 8.1, 8.2 
wiederholt vorliegen und im Fall des wiederholten Zahlungsverzugs 
dem Kunden die Kündigung zwei Wochen vorher angedroht wurde.

8.5	 Ein wichtiger Grund liegt auch vor, wenn ein Zwangsvollstreckungs-
verfahren gegen das gesamte Vermögen der anderen Partei oder ei-
nes wesentlichen Teils dieses Vermögens eingeleitet wurde, Gründe 
für die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gegen die andere Par-
tei vorliegen oder die andere Partei einen Antrag auf Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens stellt, oder wenn Grund zur Annahme besteht, 
dass die andere Partei ihre Zahlungen einstellen wird.

8.6	 Darüber hinaus ist der Lieferant berechtigt, diesen Vertrag bei Vor-
liegen einer negativen Auskunft der SCHUFA oder einer ähnlichen 
Auskunftei insbesondere zu folgenden Punkten fristlos zu kündigen: 
Zwangsvollstreckung, erfolglose Pfändung, eidesstattliche Versiche-
rung zum Vermögen, Insolvenzverfahren, Restschuldbefreiung.

9.	 Haftung / Schadensanzeige
9.1	 Ansprüche wegen Schäden durch Unterbrechung oder bei Unregel-

mäßigkeiten in der Elektrizitätsversorgung sind, soweit es sich um 
Folgen einer Störung des Netzbetriebes einschließlich des Netzan-
schlusses handelt, gegenüber dem Netzbetreiber geltend zu machen 
(§ 18 Niederspannungsanschlussverordnung).
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9.2	 Der Lieferant wird unverzüglich über die mit Schadensverursachung 
zusammenhängenden Tatsachen Auskunft geben, wenn sie ihm be-
kannt sind oder von ihm in zumutbarer Weise aufgeklärt werden kön-
nen und der Kunde dies wünscht.

9.3	 In allen übrigen Haftungsfällen ist die Haftung der Parteien sowie 
ihrer Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen für schuldhaft verursachte 
Schäden ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht durch Vorsatz 
oder grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt wurde; dies gilt nicht bei 
Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Ge-
sundheit, oder der schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertrags-
pflichten, d. h. solcher Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemä-
ße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf 
deren Einhaltung der Vertragspartner vertrauen darf (sog. Kardinal-
pflichten).

9.4	 Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, welche 
nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, beschränkt sich 
die Haftung auf den Schaden, den die haftende Partei bei Abschluss 
des jeweiligen Vertrages als mögliche Folge der Vertragsverletzung 
vorausgesehen hat oder unter Berücksichtigung der Umstände, die 
er kannte oder kennen musste, hätte voraussehen müssen. Gleiches 
gilt bei grob fahrlässigem Verhalten einfacher Erfüllungsgehilfen 
(nicht leitende Angestellte) außerhalb des Bereichs der wesentlichen 
Vertragspflichten sowie der Lebens-, Körper- oder Gesundheitsschä-
den.

9.5	 Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt.
10.	 Umzug / Rechtsnachfolge / Übertragung des Vertrags
10.1	Der Kunde ist verpflichtet, dem Lieferanten jeden Umzug unverzüg-

lich nach seinem Umzug unter Angabe der neuen Anschrift (Kunden- 
und Zählernummer und Zählerstand am Auszugsdatum) in Textform 
anzuzeigen.

10.2	Der Lieferant wird den Kunden - sofern kein Fall nach Ziff. 10.3 vor-
liegt - an der neuen Entnahmestelle auf Grundlage dieses Vertrages 
weiterbeliefern. Die Belieferung zum Zeitpunkt des Einzugs setzt vo-
raus, dass der Kunde dem Lieferanten das Umzugsdatum rechtzeitig 
mitgeteilt hat.

10.3	Ein Umzug des Kunden beendet den Liefervertrag zum Zeitpunkt 
des vom Kunden mitgeteilten Umzugsdatums, wenn der Kunde aus 
dem Gebiet des bisherigen Netzbetreibers in das Gebiet eines an-
deren Netzbetreibers zieht. Auf Wunsch des Kunden unterbreitet der 
Lieferant für die neue Entnahmestelle soweit möglich gerne ein neu-
es Angebot.

10.4	Unterbleibt die Mitteilung nach Ziffer 10.1 aus Gründen, die dieser 
zu vertreten hat, und wird dem Lieferanten die Tatsache des Um-
zugs auch sonst nicht bekannt, ist der Kunde verpflichtet, weitere 
Entnahmen an seiner bisherigen Entnahmestelle, für die der Liefe-
rant dem örtlichen Netzbetreiber einstehen muss und für die er von 
keinem Kunden eine Vergütung zu fordern berechtig ist, nach den 
Preisen dieses Vertrages zu vergüten. Die Pflicht des Lieferanten 
zur unverzüglichen Abmeldung der bisherigen Entnahmestelle bleibt 
unberührt.

10.5	Der Lieferant ist berechtigt, die Rechte und Pflichten aus dem Ver-
trag als Gesamtheit auf einen Dritten zu übertragen. Die Übertragung 
wird erst wirksam, wenn der Kunde zustimmt. Die Zustimmung gilt 
als erteilt, wenn der Kunde nicht innerhalb von acht Wochen nach 
der textlichen Mitteilung über die Übertragung der Rechte und Pflich-
ten in Textform widerspricht. Auf diese Folgen wird der Kunde vom 
Lieferanten in der Mitteilung gesondert hingewiesen.

10.6	Der Zustimmung des Kunden bedarf es nicht, soweit es sich um eine 
Übertragung der Rechte und Pflichten auf einen Dritten im Rahmen 
einer rechtlichen Entflechtung des Lieferanten nach § 7 EnWG han-
delt.

11.	 Vertragsstrafe
11.1	Verbraucht der Kunde Elektrizität unter Umgehung, Beeinflussung 

oder vor Anbringung der Messeinrichtung oder nach Unterbrechung 
der Versorgung, so ist der Lieferant berechtigt, eine Vertragsstrafe 
zu verlangen. Diese ist für die Dauer des unbefugten Gebrauchs, 
längstens aber für sechs Monate auf der Grundlage einer täglichen 
Nutzung der unbefugt verwendeten Verbrauchsgeräte von bis zu 
zehn Stunden nach dem für den Kunden geltenden Vertragspreis zu 
berechnen.

11.2	Eine Vertragsstrafe kann auch verlangt werden, wenn der Kunde 
vorsätzlich oder grob fahrlässig die Verpflichtung verletzt, die zur 
Preisbildung erforderlichen Angaben zu machen. Die Vertragsstrafe 
beträgt das Zweifache des Betrages, den der Kunde bei Erfüllung 
seiner Verpflichtung nach dem für ihn geltenden Vertragspreis zu-
sätzlich zu zahlen gehabt hätte. Sie darf längstens für einen Zeitraum 
von sechs Monaten verlangt werden.

11.3	Ist die Dauer des unbefugten Gebrauchs oder zu Beginn der Mittei-
lungspflicht nicht festzustellen, so kann die Vertragsstrafe in entspre-
chender Anwendung der Ziff. 11.1 und 11.2 für einen geschätzten 
Zeitraum, der längstens sechs Monate betragen darf, erhoben wer-
den.

12.	 Datenschutz / Widerspruchsrecht gegen Werbung
	 Die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes werden beach-

tet. 

	 Der Kunde kann jederzeit der Nutzung oder Übermittlung seiner 
Daten für Zwecke der Werbung oder der Markt- oder Meinungsfor-
schung durch Erklärung dem Lieferanten gegenüber widerrufen.

13.	 Wirtschaftsauskunfteien-Klausel
13.1	Der Kunde willigt ein, dass der Lieferant Daten über die Beantra-

gung, die Aufnahme und Beendigung des Stromliefervertrages an die 
nachfolgend genannte(n) Wirtschaftsauskunftei(en) übermittelt und 
Auskünfte über ihn von der/den Wirtschaftsauskunftei(en) erhält. Un-
abhängig davon wird der Lieferant der/den Wirtschaftsauskunftei(en) 
auch Daten aufgrund nicht vertragsgemäßer Abwicklung (z. B. 
Kündigung wegen Zahlungsverzugs, beantragter Mahnbescheid 
bei unbestrittener Forderung sowie Zwangsvollstreckungsmaßnah-
men) dieses Vertrages melden. Diese Meldungen dürfen nach dem 
Bundesdatenschutzgesetz nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung 
berechtigter Interessen des Lieferanten, eines Vertragspartners der 
Auskunftei(en) oder der Allgemeinheit erforderlich ist und dadurch 
schutzwürdige Belange des Kunden nicht beeinträchtigt werden.

13.2	Die Wirtschaftsauskunftei(en) speichert/speichern die Daten, um 
den ihr angeschlossenen Unternehmen Informationen zur Beurtei-
lung der Kreditwürdigkeit von Kunden geben zu können. An Unter-
nehmen, die gewerbsmäßig Forderungen einziehen und der/den 
Wirtschaftsauskunftei(en) vertraglich angeschlossen sind, können 
zum Zwecke der Schuldnerermittlung Adressen übermittelt werden. 
Die Wirtschaftsauskunftei(en) stellt/stellen die Daten ihren Vertrags-
partnern nur zur Verfügung, wenn diese ein berechtigtes Interesse 
an der Datenübermittlung glaubhaft darlegen. Die übermittelten Da-
ten werden ausschließlich zu diesem Zweck verarbeitet und genutzt.

	 Die Adresse(n) der Wirtschaftsauskunftei(en) lautet/lauten:
	 Verband der Vereine Creditrefom e.V.
	 Hellerbergstraße 12, 41460 Neuss
14.	 Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten / Lieferan-

tenwechsel
14.1	Aktuelle Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten sind 

beim örtlichen Netzbetreiber erhältlich.
14.2	Der Lieferantenwechsel erfolgt zügig und unentgeltlich. Nach dem 

Wechsel ist der Lieferant verpflichtet, dem neuen Lieferanten den 
für ihn maßgeblichen Verbrauch des vergleichbaren Vorjahreszeit-
raums mitzuteilen. Soweit der Lieferant aus Gründen, die er nicht zu 
vertreten hat, den Verbrauch nicht ermitteln kann, ist der geschätzte 
Verbrauch anzugeben.

15.	 Streitbeilegungsverfahren
15.1 Energieversorgungsunternehmen, Messstellenbetreiber und Mess-

dienstleister (Unternehmen) sind verpflichtet, Beanstandungen von 
Verbrauchern im Sinne des § 13 BGB (Verbraucher) insbesondere 
zum Vertragsabschluss oder zur Qualität von Leistungen des Un-
ternehmens (Verbraucherbeschwerden), die den Anschluss an das 
Versorgungsnetz, die Belieferung mit Energie sowie die Messung der 
Energie betreffen, im Verfahren nach § 111a EnWG innerhalb einer 
Frist von vier Wochen ab Zugang beim Unternehmen zu beantwor-
ten. Verbraucherbeschwerden, die den Vertragsabschluss oder die 
Qualität der Leistungen des Lieferanten betreffen, sind zu richten an: 
Stadtwerke Bad Vilbel GmbH, Theodor-Heuss-Straße 51, 61118 Bad 
Vilbel, Telefon 06101-582-01, E-Mail: Abrechnung@sw-bv.de.

15.2	Ein Kunde ist berechtigt, die Schlichtungsstelle nach § 111b EnWG 
(Schlichtungsstelle Energie e.V., Friedrichstraße 133, 10117 Berlin, 
E-Mail: info@schlichtungsstelle-energie.de; Tel. 030-2757240-0) an-
zurufen. Ein solcher Antrag ist erst zulässig, wenn das Unternehmen 
der Verbraucherbeschwerde nicht spätestens nach vier Wochen ab 
Zugang beim Unternehmen abgeholfen hat. Das Recht der Beteilig-
ten, die Gerichte anzurufen oder ein anderes Verfahren nach EnWG 
zu beantragen, bleibt unberührt. Die Einreichung einer Beschwerde 
bei der Schlichtungsstelle hemmt die gesetzliche Verjährung nach § 
204 Abs. 1 Nr. 4 BGB.

15.3	Der Lieferant wird die Anschrift und Internetadresse auf jeder Rech-
nung sowie im Internet unter www.sw-bv.de mitteilen.

15.4	Allgemeine Informationen zu Verbraucherrechten sind erhältlich über 
den Verbraucherservice der Bundesnetzagentur für den Bereich 
Elektrizität und Gas, Postfach 8001, 53105 Bonn, Tel. 030-22480-
500 oder 01805-101000 (Mo. - Fr. 9:00 Uhr - 15:00 Uhr), Telefax 
030-22480-323, E-Mail: verbraucherservice-energie@bnetza.de.

16.	 Gerichtsstand
	 Der Gerichtsstand für Kaufleute i.S. des Handelsgesetzbuches, ju-

ristische Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtliche 
Sondervermögen ist Frankfurt am Main. Das gleiche gilt, wenn der 
Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat.

17.	 Schlussbestimmungen
17.1	Diese Bedingungen sind abschließend. Die Geltung abweichender 

Bedingungen ist ausgeschlossen, selbst wenn der Lieferant derar-
tigen Bedingungen nicht ausdrücklich widerspricht. Nebenabreden 
bestehen nicht. 

17.2	Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder 
undurchführbar sein oder werden, so bleibt der Vertrag im Übrigen 
davon unberührt. 
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